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MEDIENMITTEILUNG
Vom 14. Januar 2008

KGV gegen Lehrstellensteuer 
 

Der Kantonsrat hat heute in der 2. Lesung das Einführungsgesetz zum Berufsbil-
dungsgesetz (EG BBG) beraten. Auf Antrag der CVP-Fraktion – mit der wohlwollen-
den Unterstützung von Linken und Grünen – ist nun der Berufsbildungsfond doch 
im Gesetz enthalten. Der KGV wird sich mit allen Mitteln gegen diese neue und ver-
fehlte Abgabe für das Gewerbe zur Wehr setzen.  

Mit einem Rückkommensantrag hat heute die CVP-Fraktion – mit der wohlwollenden Un-
terstützung von Linken und Grünen – den umstrittenen Berufsbildungsfond nun doch noch 
im Gesetz verankert. Die Haltung des Gewerbes wird dabei von der CVP schlicht missach-
tet. Parteipolitisches Kalkül scheint hier über dem Sachverstand zu stehen. Das zumindest 
muss aus der völlig unpraktikablen Lösung der CVP geschlossen werden.  

Die im Gesetz vorgesehene Lösung ist mit zahlreichen Mängeln behaftet. Sie wird zu ei-
nem neuen Umverteilungsapparat in der Verwaltung führen und das Gewerbe mit zusätzli-
chem administrativem Aufwand konfrontieren. Fakt ist, dass mit dieser neuen Abgabe kei-
ne einzige neue Lehrstelle geschaffen werden kann. Und wenn in wenigen Jahren immer 
weniger Schulabgänger auf den Arbeitsmarkt gelangen, werden Betriebe dafür gebüsst, 
dass sie keine Lehrlinge mehr finden.  

Die Formulierung des § 26 wird in der praktischen Umsetzung zudem viele Fragen aufwer-
fen. Wird der Grossbetrieb dem Einmannbetrieb gleichgesetzt, oder bestimmt künftig die 
Verwaltung, wie viele Lehrstellen angeboten werden müssen? Was passiert bei Lehrab-
brüchen und gelten Praktikanten auch als Auszubildende? Dies sind nur einige Fragen die 
aufzeigen, wie wenig durchdacht und wie praxisfremd die gewählte Lösung ist.  

Der Kantonale Gewerbeverband Zürich (KGV) wird deshalb mit allen Mitteln gegen diese 
schädliche und unnötige Abgabe ankämpfen und das angekündigte Behördenreferendum 
gegen den Fond unterstützen. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass die Stimmberechtigten 
die Anliegen des Gewerbes ernst nehmen und sehen, dass die KMU im Kanton Zürich ihre 
Verantwortung auch in der Ausbildung unseres Nachwuchses wahrnehmen.  

  

Kontaktadresse:  
 
KANTONALER GEWERBEVERBAND ZÜRICH 
Martin Arnold, Geschäftsleiter Robert E. Gubler, Präsident 
Badenerstrasse 21 c/o communicators AG 
Postfach 2918 Wengistrasse 7 
8021 Zürich 8004 Zürich 
Telefon 043 288 33 66 Telefon 0444 555 666 
Mobile 079 678 82 82 Mobile 079 440 56 68 
martin.arnold@kgv.ch robert.gubler@communicators.ch  
 

mailto:martin.arnold@kgv.ch
mailto:robert.gubler@communicators.ch

	KGV gegen Lehrstellensteuer

